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Bebauungsplan Vergnügungsstätten und andere Einrichtungen im  
Stadtbezirk Vaihingen (Vai 267) 
 
Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
 
Behörde/ 
Träger öffentli-
cher Belange 

Stellungnahme Stellungnahme der Ver-
waltung 

Berück-
sichtigt 
ja nein 

Amt für Umwelt-
schutz 
(Schreiben vom 
28.05.2013) 

„Stadtklima, Lufthygiene […] 
Zu den Zielen und Zwecken des 
Bebauungsplans bestehen 
keine Bedenken und Anregun-
gen. Die Einschätzungen in der 
Checkliste Umweltprüfung wer-
den geteilt. 
 
Verkehrslärm […] 
Durch die Planung sind keine 
negativen verkehrlichen Auswir-
kungen zu erwarten und die Be-
lange des Lärmschutzes gegen-
über Verkehrslärm somit nicht 
weiter betroffen. 
 
Natur-, Wasser-, Boden- und 
Immissionsschutz, Energie 
Diese Belange sind von dem 
Bebauungsplan nicht berührt.“ 

Zur Kenntnis genommen X  

Bundesanstalt 
für Immobilien-
aufgaben 

Keine Stellungnahme abgege-
ben 

- - - 

DB Services Im-
mobilien GmbH 
(Schreiben vom 
24.05.2013) 
 

„Es bestehen keine Bedenken 
zur Ausweisung des o. g. Be-
bauungsplans. 
 
Eine weitere Beteiligung in die-
sem Verfahren halten wir für 
nicht erforderlich.“ 

Zur Kenntnis genommen 
 
 
 
Wird zugesagt 

X 
 
 
 

X 

 

Eisenbahn-Bun-
desamt 
(Schreiben vom 
07.05.2013) 
 

„Von Seiten des Eisenbahn-
Bundesamtes bestehen keine 
Bedenken gegen den Bebau-
ungsplan Vergnügungseinrich-
tungen und andere Einrichtun-
gen im Stadtbezirk Vaihingen 
(Vai 267), da eine Eisenbahn 
des Bundes nicht betroffen ist.“ 

Zur Kenntnis genommen X  

Anlage 8 
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Gesundheits-
amt 
(Schreiben vom 
06.06.2013) 

„Keine Einwände.“ 
 

Zur Kenntnis genommen X  

Handwerkskam-
mer  
Stuttgart 
(Schreiben vom 
17.06.2013) 

„[…] weder zu diesem Bebau-
ungsplan noch zum Umfang und 
Detaillierungsgrad einer evtl. er-
forderlichen Umweltprüfung ha-
ben wir Bedenken oder Anre-
gungen.“ 

Zur Kenntnis genommen X  

Industrie- und 
Handels-kam-
mer (IHK) 

Keine Stellungnahme abgege-
ben 

- - - 

Ministerium für 
Verkehr und Inf-
rastruktur (LEA) 
(Schreiben vom 
13.05.2013) 

„Die Landeseisenbahnaufsicht 
(LEA) sieht nicht das Erfordernis 
in diesem Planungsstadium eine 
Stellungnahme in eisenbahn-
technischer Hinsicht abgeben zu 
müssen, denn wir gehen davon 
aus, dass Sie evtl. betroffene Ei-
senbahninfrastrukturunterneh-
men ebenfalls beteiligen, die 
aufgefordert sind die Interessen 
ihrer Eisenbahn wahrzunehmen. 
Es ist deshalb auch nicht not-
wendig, dass sie uns innerhalb 
dieses Verfahrens weiter beteili-
gen. 
Erst im konkreten eisenbahn-
rechtlichen Genehmigungsver-
fahren (i. a. Planfeststellung 
nach dem Allgemeinen Eisen-
bahngesetz (AEG)) ist eine Ver-
fahrensbeteiligung der LEA als 
Träger öffentlicher Belange 
zwingend.“ 

Zur Kenntnis genommen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zugesagt 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
X 
 
 
 

X 

 

Regierungsprä-
sidium  
Stuttgart  
(Schreiben vom 
04.06.2013) 
 

„Aus raumordnerischer Sicht be-
stehen keine Bedenken gegen 
o.g. Planung. Im Hinblick auf die 
angedachte Festsetzung von 
Baugebieten gemäß 
BauNVO in Bereichen, die der-
zeit nach § 34 BauGB zu beur-
teilen sind, wird darauf hinge-
wiesen, dass die Vorgaben des 
Regionalplans Stuttgart, insbe-
sondere zum großflächigen Ein-
zelhandel (Kapitel 2.4.3.2) sowie 
auch zur Agglomeration von 

Der Bebauungsplan Vai 
267 setzt keine Bauge-
biete nach BauNVO fest. 
Dieser Bebauungsplan 
ändert bzw. ergänzt le-
diglich die Festsetzungen 
zur Art der baulichen Nut-
zung der im Beschluss-
antrag genannten rechts-
verbindlichen Bebau-
ungspläne in Bezug auf 
Vergnügungsstätten, Bor-
delle, bordellartige Be-
triebe und Wettbüros und 

 X 
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kleinflächigen Einzelhandelsbe-
trieben (PS 2.4.3.2.8 (Z) Regio-
nalplan Stuttgart) zu beachten 
sind. 
 
Hinweis: 
Die Abteilungen 4 - Straßenwe-
sen und Verkehr - , 5 - Umwelt - 
und 8 - Landesamt für Denkmal-
pflege - melden Fehlanzeige.“ 

setzt für Gebiete, die 
nach § 34 BauGB zu be-
urteilen sind - ausgenom-
men der Regelungen für 
die Gebäude Haupt-
straße 2 - 6 im Zulässig-
keitsbereich Ortsmitte 
Vaihingen, nach § 9 Abs. 
2b BauGB einen Aus-
schluss von Vergnü-
gungsstätten fest. 
Ziele der Raumordnung 
in Bezug auf Einzelhan-
del werden in gesonder-
ten Bebauungsplänen ge-
regelt (z. B. Bebauungs-
plan 2016/10 Zentrum 
Dürrlewang). 

Verband Region 
Stuttgart 
(Schreiben vom 
07.05.2013) 

„Der Regelung der Zulässigkeit 
von Vergnügungsstätten und 
andere Einrichtungen mit städte-
baulich ähnlich ungünstigen 
Auswirkungen stehen keine 
Ziele des Regionalplans entge-
gen. 
 
Wir bitten, uns weiterhin am 
Verfahren zu beteiligen.“ 

Zur Kenntnis genommen 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zugesagt 

X 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 

Universitätsbau-
amt Stuttgart 
und Hohenheim 

Keine Stellungnahme abgege-
ben 

- - - 

Verschöne-
rungsverein 
Stuttgart e. V.  

Keine Stellungnahme abgege-
ben 

- - - 

 


